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In der Strafsache gegen den kaufmännischen Vertreter A. 
0 , zur Zeit in dieser Sache in Hamburg in 0hter= 
suchungshqft, . 

wegen Rassenschonde, 
hat das Retchsgerteht, J- Strafsenat, in der Sitzung vom 
15- Hai 19191 an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der präsident des Ref chsgertchts Dr.Bumke 
und die Reíchsgerlchtsräte Dr. Hartung„ Dr„proeltch, 
Suth, Dr. von Dohnanyi, ı ı 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Stoatsonwolt .Pränkel, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär .Kuklok, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Recht erkannt: 

Die Revision gegen das Urteil des .Landgerichts in H' a m b u r g- 
vom 1.Februar 19}9 wird verworfen; die Kosten des Reehtsmtttels 
werden dem Beschwerdeführer auferlegt. 

' VOn Rechts wegen 
1 

Gründe 

Das Rechtsmittel kann keinen Erfolg haben. 

Zwar 

ı. 

ıı 

ı 

ı 



Ü 2 Ü 

1 

Zwar hat das Landgericht in den beiden Füllen, die sich im 
April 1956' im Stadtpark abgespielt haben, zu Uhrecht nur je einen 
Versuch des Verbrechens der Raseenschande erblickt. in Ergebnis 
wird das angefochtene Urteil hierdurch aber nicht ~beetnf7ußt. 

Das,Landgerícht hat festgestellt, der Angeklagte habe die un- 
eüehtigen Handlungen im Stadtpark vorgenommen, um sich geeehlechte 
lieh zu erregen und zu befriedigen. Damit hat er das Verbrechen der 
Rassenschande vollendet. Daß der Angeklagte darauf ausging, auch 
noch den Beischlaf zu vollziehen, steht dem nicht entgegen (Res: . 

Bd. 75 5'_.94, 97) • 
In dem Felle, der sich in der WOhnung des Angeklagten abge= 

spielt not, hat das Landgericht mít'Recht die Ibtbestandumerkmale 
der vollendeten Raseenschande erblickt. 

Trotz der abweichenden rechtlichen Beurteilung der beiden Fdl= 
le im Stadtpark ist für eine Beriehtigung des angefochtenen Urteile 
kein Raum, weil das Landgericht alle drei Fälle ohne Rechtsirrtum 
als fortgesetzte Handlung angesehen und den Angeklagten wegen fort- 
gesetzter vollendeter Rossenschande verurteilt hat. 

Der Hechtafehler nötigt auch nicht dazu, das ürteíl im strafe= 
auespruche aufzuheben. Bei der Strafeumeseung hat die Strafkammer 
entsprechend der .Entscheidung Has: Bd.72 s.14e, 149 das .naß der 
verantwortungelosigket t, das der Angeklagte gegenüber der Vblkege= 
meinschaft durch Gefährdung des deutschen Blutes und der deutschen 
.Ehre gezeigt hat, bueechlaggebend bewertet. Dabei hat sie sein tat: 
edehliches Verhalten zu Grunde gelegt, ohne auf die rechtliche Be« 
urteilung, tnebesondere darauf, daß nach ihrer Ansicht in ewef Fax» 
len der .fortgeıeteten Handlung nur Versuch vorliegt, Gewicht zu le- 
gen. .Es tot daher nicht anzunehmen, daß sie bei richtiger rechtlí= 
eher Beurteilung auf eine höhere Strafe erkannt haben würde. 

Daß die Strafkammer die von dem Angeklagten geltend gemachte 
Ibtsache, ein Jude, der „früher Hichter war, habe ihm gesagt, er, 
der Angeklagte, falle nicht unter die Nürnberger Gesetze, nicht ' 

strajMtldernd verwertet hat, unterliegt keinem rechtlichen Bedenken, 
da sie ersfehtltch davon ausgeht, der Angeklagte habe gewußt, daß 
Ihm die Nürnberger Gesetze Jeden Verkehr mit deutechblfltígen und« 
Chen verboten (BI.I8 DZ.) . 

geh. Burke 
Guth 

Ha rt und Fra el t ch 
von Dohnanyi 
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